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Teilrevision Epidemiengesetz (EpG; SR 818.101) 
Antwortformular zur Vernehmlassung vom 29. November 2023 – 
22. März 2024 

Stellungnahme von 

Name / Firma / Organisation / Amt / Kanton: Schweizerische Gesellschaft für 
Allgemeine Innere Medizin  

Abkürzung:  SGAIM 
Adresse: Monbijoustrasse 43  3011 Bern 
Kontaktperson: Lars Clarfeld 
Telefon:       
E-Mail: lars.clarfeld@sgaim.ch 
Datum:  15.03.2024 
Gegebenenfalls: Stellungnahme erstellt in Zusammenarbeit mit: in Teilen mit mfe  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Dieses Antwortformular bezieht sich auf die Vernehmlassungsvorlage zur Änderung des Epidemien-
gesetzes (EpG) sowie den dazugehörigen erläuternden Bericht mit Stand vom 29. November 2023. 
Die Vernehmlassungsunterlagen können über diese Internetadresse bezogen werden: Vernehmlas-
sungen laufend (admin.ch). 

Mit der Verwendung dieses Antwortformulars helfen Sie uns, Ihre Rückmeldungen systematisch auf-
zunehmen und richtig einzuordnen. Das Formular erlaubt Ihnen, 

- die Vernehmlassungsvorlage als Ganzes zu beurteilen, 
- inhaltlich eng verwandte Artikel als Ganzes zu beurteilen, 
- alle Artikel der Vernehmlassungsvorlage einzeln zu kommentieren, 
- dazu Stellung zu nehmen, ob im Epidemiengesetz eine gesetzliche Grundlage für den Be-

trieb von digitalen Contact-Tracing Apps geschaffen werden soll.  

Bitte fügen Sie dafür Ihre Antworten in die entsprechenden Antwortfelder ein.  

Wichtige Hinweise: 

1. Der Text in den Antwortfeldern kann nicht formatiert werden (z. B. nicht fett hervorgehoben 
oder durchgestrichen werden). Bitte formulieren Sie daher z. B. Anpassungswünsche an Ar-
tikeln explizit. 

2. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular als Word-Dokument bis am 22. März 2024 gleich-
zeitig an folgende E-Mail-Adressen: revEpG@bag.admin.ch, gever@bag.admin.ch. 

3. Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen das Projektteam Revision EpG unter 
revEpG@bag.admin.ch gerne zur Verfügung.  

Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag zur Teilrevision des EpG! 

https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing
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Gliederung 

1. Beurteilung der Vernehmlassungsvorlage als Ganzes 

2. Beurteilung der einzelnen, im EpG geänderten Artikel 
A. Ersatz von Ausdrücken, Art. 2-3 (Zweck, Begriffe) 

B. Art. 5a-8 (besondere Gefährdung, besondere Lage, Vorbereitungsmassnahmen) 

C. Art. 11-17 (Überwachungssysteme, Meldungen, Laboratorien) 

D. Art. 19-19a (Verhütung in Einrichtungen, Verhütung Antibiotika-Resistenzen) 

E. Art. 20-24a (Impfungen, Durchimpfungsmonitoring) 

F. Art. 33-43 (Massnahmen gegenüber Personen, im Personenverkehr) 

G. Art. 44-44d (Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern, Gesundheitsversorgung) 

H. Art. 47-49b (Sonstige Massnahmen im Bereich Bekämpfung) 

I. Art. 50-52 (Finanzhilfen, Beiträge, Entschädigung) 

J. Art. 53-55 (Organe Kantone und Bund) 

K. Art. 58-69 (Datenbearbeitung, nationale Informationssysteme) 

L. Art. 70a-70f (Finanzhilfen an Unternehmen aufgrund von Massnahmen nach Art. 6c oder 7) 

M. Art. 74-74h (Kostenübernahme für wichtige medizinische Güter) 

N. Art. 75-81b (Vollzug durch Bund, Kantone, Armee; Zusammenarbeit) 

O. Art. 82-84a (Strafbestimmungen) 

3. Beurteilung der Änderung weiterer Erlasse (OBG, MG, HMG) 

4. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für digitale Contact-Tracing Apps? 

5. Weitere Rückmeldungen 
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1. Beurteilung der Vernehmlassungsvorlage als Ganzes 

Inwieweit sind Sie mit den Inhalten der Vernehmlassungsvorlage einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Erläuterung: 
Bitte erläutern Sie Ihren Gesamteindruck. Rückmeldungen zu einzelnen Artikeln können weiter unten erfasst werden. 

Die Erfahrungen während der Covid-19 Pandemie haben gezeigt, dass eine Überarbeitung der 
gesetzlichen Grundlagen zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten nötig ist. 
Pandemien sind spezifisch und trotz theoretischen Planungen und Vorbereitungen werden in 
zukünftigen Pandemien alle involvierten Akteure aller Wahrscheinlichkeit nach wieder mit nicht 
planbaren Situationen konfrontiert werden. Eine Anpassung der bestehenden Grundlagen im Sinne 
eines «lessons learned» ist daher unabdingbar, um auf zukünftige Herausforderungen besser 
vorbereitet zu sein.   
Eine Teilrevision des Epidemiengesetzes (EpG), welches neben dem Bund und den Kantonen auch 
die involvierten medizinischen Leistungserbringer in Bewältigung der Herausforderungen im 
Kontext übertragbarer Krankheiten stärkt, ist von grosser Bedeutung und daher im Interesse aller 
involvierten Parteien.   
Die Rolle der ambulanten Grundversorger, welche in einer epidemischen Situation die ersten 
Kontakte zu Angesteckten und Erkrankten sind, werden weder erwähnt noch berücksichtigt. Dabei 
hat die Covid-Pandemie gezeigt, dass gerade die ambulante Versorgung massgeblich dazu 
beiträgt, dass das ganze System nicht dekompensiert.  
Wie sich während der Covid-19 Pandemie gezeigt hat, ist der Bedarf nach aktuellen, 
standardisierten und leicht zu erhebenden Daten von enormer Bedeutung für die Bewältigung einer 
Pandemie. Eine systemübergreifende digitale Plattform die allen "stakeholdern" für eine effiziente 
Datenlieferung- und zum Informationsaustausch zur Verfügung steht ist daher unverzichtbar. 
Die Meldungen des Antibiotikaverbrauchs und die Artikel zur Verhütung von Resistenzen sind nicht 
zielführend.   Ärzten unter Strafandrohung in einem Gesetz vorzuschreiben, wie sie sich bezüglich 
Antibiotika fortzubilden haben sind schlussendlich kontraproduktiv, da sie dazu führen können dass 
aus Furcht vor rechtlchen Konsequenzen den Patienten Antibiotika vorenthalten werden. 
Ausserdem haben alle praktiziernden Ärzte/-innen eine Fortbildungspflicht, welche auch diesen 
Aspekt abdeckt. und nicht gesondert behandelt werden muss. 
 
Ob die Themen «antimikrobielle Substanzen» und «therapieassoziierte Infektionen» jedoch nicht 
besser im Heilmittelgesetzt verankert werde sollten, sollte diskutiert werden 
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2. Beurteilung der einzelnen, im EpG geänderten Artikel 
A. Ersatz von Ausdrücken, Art. 2-3 (Zweck, Begriffe) 

Inwieweit sind Sie mit dem Ersatz von Ausdrücken und den Artikeln 2-3 einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden 

(bitte unten erläutern)  

Nicht einverstanden 
(bitte unten erläutern)  

 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Rückmeldungen zum Ersatz von Ausdrücken:  
      

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

2             

3             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

B. Art. 5a-8 (besondere Gefährdung, besondere Lage, Vorbereitungsmassnahmen) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 5a-8 einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 

5a             

6             

6a             

6b             

6c 1 b. Eine besondere Lage rechtfertigt in keinster Weise, 
dass Fachpersonen gezwungen werden können, 

1 b. statt "verpflichten" 
"unterstützen" 
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Impfungen durchzuführen. Vielmehr sollen die 
Gesundheitsfachpersonen unterstützt werden in ihren 
Bemühungen, möglichst viele Menschen zu impfen. 

6d             

8             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

C. Art. 11-17 (Überwachungssysteme, Meldungen, Laboratorien) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 11-17 einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 

11 3 Die Überwachung des Abwassers ist zu eng gefasst, 
da nicht bekannt ist, auf welchem Weg der nächste 
Erreger, der eine Epidemie oder Pandemie auslöst, 
übertragen wird. Entsprechend ist eine andere 
Formulierung zu wählen 

3: statt "Überwachung des 
Abwassers" "umweltbasierte 
Überwachung" 

12             

12a             

13             

13a 2 Die Meldung über die Krankenversicherer kommt in 
jedem Fall zu spät, da sie erst über die Abrechnung 
von der Verwendung solcher Substanzen erfahren, 
meist Monate nach der Abgabe. Hat mit dem 
eigentlichen Ziel der Änderung des EpG nichts zu tun. 
3 Neue Substanzen und Reserveantibiotika werden in 
der ambulanten Praxis nicht verwendet. Die 
Einschränkung der Abgabe geschieht hier 
sinnvollerweise über eine Limitation in der SL, und 
nicht in einem Artikel, der wieder nicht sinnvolle 
administrative Aufwände generiert. 
 
 

. 
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15             

15a             

15b             

16             

17             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

D. Art. 19-19a (Verhütung in Einrichtungen, Verhütung Antibiotika-Resistenzen) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 19-19a einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

19             

19a Art 19a definiert neu Massnahmen zur Verhütung 
antimikrobieller Resistenzen. Diese sind grundsätzlich 
zu begrüssen. Dennoch muss die Verhältnismässigkeit 
gewahrt werden. Die medizinischen Leistungserbringer 
in der Schweiz verschreiben in hohem Masse 
verantwortungsvoll Antibiotika.  
 
2. Eine mehrfache Anmassung: die Fortbildungspflicht 
besteht schon seit Jahren, sie wird wahrgenommen und 
von den Fachgesellschaften überwacht. 95% der 
verschreibenden Ärztinnen und Ärzte sind über die 
Substanzen, die sie abgeben und rezeptieren, auf dem 
neuesten Stand, und gehen sehr sorgfältig damit um. 
Eindeutiger Beleg dafür ist die Tatsache, dass die 
Schweiz nach den Niederlanden in Europa am 
wenigsten Antibiotika abgibt.   
Eine spezifische Regelung der Fortbildung auf 
Gesetzesebene zur Antibioltikanwendung stellt ein 
Mikromanagement dar und gehört nicht in ein Gesetz. 
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Der Absatz ist eine Respektlosigkeit den Ärztinnen und 
Ärzten gegenüber, die sich sowieso immer auf dem 
neusten Stand halten, das ist die grosse Mehrheit, und 
den Fachgesellschaften gegenüber, die für die 
Fortbildungsinhalte und -programme verantwortlich 
sind. 
3 Die Drohung, wegen fehlender gesetzlich verordneter 
Antibiotikafortbildung die Berufausübungsbewilligung zu 
streichen, ist völlig inadäquat. Solche Strafandrohungen 
werden zu keinem Zeitpunkt eine positive Folge 
zeitigen, höchstens eine negative: wenn kein Hausarzt 
und keine Kinderärztin mehr Antibiotika abgibt, um nicht 
der Fortbildungspflicht zu unterstehen oder aus Furcht 
vor dem juristischen Damoklesschwert - wer versorgt 
dann genau all die Patienten-innen mit 
antibiotikabedürftigen Infektionen? 
 

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

E. Art. 20-24a (Impfungen, Durchimpfungsmonitoring) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 20-24a einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

20             

21 Die neue Aufnahme der Apotheken in Art 21d als 
mögliche Impfstelle ist sehr zu begrüssen. Auf der einen 
Seite wird der Zugang zur Impfung erleichtert. Dies trägt 
positiv zu Impfquote bei. Auf der anderen Seite wird die 
ambulante Innere Medizin entlastet. Es muss jedoch 
eine gute Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Leistungserbringern stattfinden. Die Ansprüche an die 
Durchführungen von Impfungen muss in Apotheken 
gewährleistet sein.   
Neben den Apotheken sollten jedoch auch die Haus- 
und kinderärztlichen Praxen explizit genannt werden. 

1 d. Impfungen in haus- und 
kinderärztlichen Praxen sowie 
Apotheken unterstützen. 
 
1 d. Die angemessene 
Finanzierung der erbrachten 
Leistungen und des zusätzlichen 
Aufwands.  
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Diese impfen schon heute am meisten und müssten im 
Rahmen von Pandemie/Epidemien die entsprechende 
Unterstützung (z.B. angemessen finanzielle 
Entschädigungen für die erbrachten Leistungen) 
erhalten.  
 
 

21a 2 Nicht in jedem Fall machen zusätzliche, neue 
Infrastrukturen Sinn. Neben den Impfzentren, die hier 
angesprochen werden, sollten auch bestehende 
Infrastrukturen wie hausärztliche Praxen, 
Gruppenpraxen, Permanencen Teil dieses 
niederschwelligen Zugangs werden, und entsprechend 
unterstützt werden. 

      

24             

24a             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

F. Art. 33-43 (Massnahmen gegenüber Personen, im Personenverkehr) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 33-43 einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

33             

37a             

40             

40a             

40b             

41             

43             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            
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G. Art. 44-44d (Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern, 
Gesundheitsversorgung) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 44-44d einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

44             

44a 2 a. Die Meldung an eine Bundesstelle macht wenig 
Sinn, solange nicht klar ist, was damit geschehen soll. 
Gerade die Covid-Pandemie hat gezeigt, dass der 
Austausch auf einer gemeinsamen Plattform sehr viel 
effizienter ist als solche Meldungen. Das Gleiche gilt für 
2 b. und 2 c., eine simple Meldung ist nicht zielführend. 
Weder Betten noch beispielsweise Beatmungsgeräte 
alleine sind von Nutzen, wenn das entsprechend 
geschulte Personal fehlt. 
Sinnvoller wäre der Aufbau einer Austauschplattform für 
beispielsweise Spitäler, um sich gegenseitig aushelfen 
zu können. Hierbei ist eine Unterteilung in Betten, 
Geräte und Personal nicht sinnvoll, Kapazitäten 
müssten gesamthaft deklariert werden können. 

2 Der Bundesrat unterstützt die 
Bildung einer 
Austauschplattform, in der die 
Kapazitäten der Spitäler zur 
gemeinschaftlichen Behebung 
von Engpässen organisiert wird. 

44b             

44c             

44d             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

H. Art. 47-49b (Sonstige Massnahmen im Bereich Bekämpfung) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 47-49b einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☒ ☐ ☐ ☐ 
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Art. Rückmeldungen 
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

47             

49a             

49b             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

I. Art. 50-52 (Finanzhilfen, Beiträge, Entschädigung) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 50-52 einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

50             

50a             

51             

51a             

52             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

J. Art. 53-55 (Organe Kantone und Bund) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 53-55 einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 
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Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

 

53             

54             

55             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

K. Art. 58-69 (Datenbearbeitung, nationale Informationssysteme) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 58-69 einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

58             

59             

60 Gemäss den Erläuterungen soll das nationale 
Informationssystem integriert sein in die Meldeprozesse 
der Spital- und Praxis-Informationssysteme. An keiner 
Stelle werden die Datenschnittstellen hierfür geregelt. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass mit Inkrafttreten 
die Anbieter von Spital- und Praxis-Informationssysteme 
bereits Schnittstellen für den Datenaustausch 
implementiert haben. Es bedarf einer angemessenen 
Übergangszeit (allenfalls mit Durchführung von Piloten), 
so dass mit Inkrafttreten die technischen 
Voraussetzungen vorhanden sind und nicht erst 
danach.  
In Abs. 1 Bst. c kann das nationale Informationssystem 
für die Forschung verwendet werden. Da das 
Informationssystem besonders schützenswerte, d. h. 
insbesondere hoch sensible Personendaten enthalten 
wird, müssen Details zur rechtmässigen 
Datenbearbeitung (bspw. Anonymisierung, sichere 
Übermittlung und Ver-schlüsselung, 
Zugangsberechtigung) auf Verordnungsstufe geregelt 
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werden, da es sich hier nicht um den Geltungsbereich 
des HFG handelt. 

60a             

60b             

60c             

60d             

62a             

69             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:   Art. 60 Abs. 3 lit. d und Art. 60 Abs. 4 lit. a : 
Streichen alles was «Verbrauch antimikrobieller Substanzen» beinhaltet, wie oben angestrichen.      

L. Art. 70a-70f (Finanzhilfen an Unternehmen aufgrund von Massnahmen nach Art. 
6c oder 7) 

Massnahmen, welche der Bund während der besonderen oder der ausserordentlichen Lage 
ergreift, können für Unternehmen mit Umsatzeinbussen verbunden sein. Soll im EpG eine 
gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass der Bund betroffene Unternehmen 
mit Finanzhilfen unterstützen kann? 

Es soll keine gesetzliche Grundlage geschaffen 
werden. 

(bitte unten erläutern und auch die nachfol-
gende Frage beantworten) 

Es soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen 
werden.  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☒ 
Erläuterung: 
      

 

Falls aus Ihrer Sicht im EpG eine gesetzliche Grundlage für solche Finanzhilfen geschaffen 
werden soll, inwieweit sind Sie mit den konkreten Inhalten der Art. 70a-70f einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden 

(bitte unten erläutern)  

Nicht einverstanden 
(bitte unten erläutern)  

 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
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70a             

70b             

70c             

70d             

70e             

70f             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

M. Art. 74-74h (Kostenübernahme für wichtige medizinische Güter) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 74-74h einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

74             

74a Die Leistungserbringer oder deren Verbände sind 
künftig bei der Erarbeitung von spezifischen 
Vergütungen für Tests oder Impfungen in die 
Diskussion resp. Verhandlungen aktiv und frühzeitig zu 
involvieren, damit eine praxistaugliche und 
kostendeckende Umsetzung und Leistungser-bringung 
gewährleistet werden kann. 

      

74b             

74c             

74d Zu regeln ist insbesondere, wie die Preisgestaltung 
zustande kommt; insbesondere für die Durchführung 
und für die Auswertung der Tests (inkl. Bekanntgabe 
der Ergebnisse an die getestete Person); Auch hier ist 
ein frühzeitiger konkreter Einbezug der Ärzteschaft 
unabdingbar. 

      

74e             

74f Abs 1, lit. a. Der Hinweis auf die Zahlenstellenregister-
Nummer ist unnötig und ist ersatzlos zu streichen. Eine 
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Verankerung von der ZSR-Nummer im Gesetz wird 
abgelehnt. Lit. b in diesem Artikel reicht vollkommen 
aus. 

74g             

74h             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

N. Art. 75-81b (Vollzug durch Bund, Kantone, Armee; Zusammenarbeit) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 75-81b einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

75             

77             

80             

81a             

81b             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

O. Art. 82-84a (Strafbestimmungen) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 82-84a einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☒ ☐ ☐ ☐ 
 

Art. Rückmeldungen 
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 
Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
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82             

83             

84             

84a             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

3. Beurteilung der Änderung weiterer Erlasse (OBG, MG, HMG) 

Inwieweit sind Sie mit den Änderungen in den anderen Erlassen einverstanden? 

Vollständig  
einverstanden 

Mehrheitlich  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  
einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  
(bitte unten erläutern) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls un-
klar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  
Anpassungsvorschläge 
 

1 OBG             

35 MG             

9a HMG             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

4. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für digitale Contact-Tracing Apps? 

Soll im Epidemiengesetz eine Regelung für den Betrieb von «digitalen Contact-Tracing 
Apps» (analog SwissCovid App) vorgesehen werden? 
Das SwissCovid App-System wurde im Auftrag des Bundes entwickelt. Auch die umliegenden 
Länder (im EU-Raum) haben ähnliche Systeme wie unsere «SwissCovid App» entwickelt und vo-
rangetrieben. Die Vernehmlassungsvorlage enthält derzeit keine Regelung zu digitalen Contact-
Tracing Apps. Mit einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage im EpG hätte der Bund die Mög-
lichkeit, weiterhin solche Contact-Tracing Apps zu entwickeln und zu betreiben. Dies wäre mit ent-
sprechenden Kostenfolgen für die Entwicklung und den Betrieb verbunden. 

Es soll keine gesetzliche Grundlage geschaffen 
werden.  

(bitte unten erläutern) 

Es soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen 
werden.  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☒ 
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Erläuterung: 
      

 

5. Weitere Rückmeldungen 

Gibt es weitere Punkte, die Sie uns bezüglich der Teilrevision des EpG mitteilen möchten? 

      
 

 

Wir danken Ihnen herzlich für das Ausfüllen dieses Antwortformulars! 


	1. Beurteilung der Vernehmlassungsvorlage als Ganzes
	2. Beurteilung der einzelnen, im EpG geänderten Artikel
	A. Ersatz von Ausdrücken, Art. 2-3 (Zweck, Begriffe)
	B. Art. 5a-8 (besondere Gefährdung, besondere Lage, Vorbereitungsmassnahmen)
	C. Art. 11-17 (Überwachungssysteme, Meldungen, Laboratorien)
	D. Art. 19-19a (Verhütung in Einrichtungen, Verhütung Antibiotika-Resistenzen)
	E. Art. 20-24a (Impfungen, Durchimpfungsmonitoring)
	F. Art. 33-43 (Massnahmen gegenüber Personen, im Personenverkehr)
	G. Art. 44-44d (Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern, Gesundheitsversorgung)
	H. Art. 47-49b (Sonstige Massnahmen im Bereich Bekämpfung)
	I. Art. 50-52 (Finanzhilfen, Beiträge, Entschädigung)
	J. Art. 53-55 (Organe Kantone und Bund)
	K. Art. 58-69 (Datenbearbeitung, nationale Informationssysteme)
	L. Art. 70a-70f (Finanzhilfen an Unternehmen aufgrund von Massnahmen nach Art. 6c oder 7)
	M. Art. 74-74h (Kostenübernahme für wichtige medizinische Güter)
	N. Art. 75-81b (Vollzug durch Bund, Kantone, Armee; Zusammenarbeit)
	O. Art. 82-84a (Strafbestimmungen)

	3. Beurteilung der Änderung weiterer Erlasse (OBG, MG, HMG)
	4. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für digitale Contact-Tracing Apps?
	5. Weitere Rückmeldungen

